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24-STUNDEN-TICKET AKTION

• 24 Stunden zahlen - 48 Stunden fahren

• für 1 oder 5 Personen

• vom 13.07. – 26.07.2020

Marketingkampagne zur Vertrauensbildung in den ÖPNV und 
Steigerung der Bekanntheit des 24-Stunden-Ticket

ANLASS
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Um eine einheitliche Vorgehensweise im Rheinland umzusetzen, wird 
vorgeschlagen, für den AVV eine gleich geartete Aktion durchzuführen.

SOMMERFERIENAKTION AVV

ANLASS

VERBUNDWEITE GÜLTIGKEIT (AVV) UND EINHEITLICHE, 
GANZTÄGIGE MITNAHME FÜR ABONNENTEN IN DEN 
KOMPLETTEN SOMMERFERIEN

• insgesamt dürfen je Ticket maximal zwei erwachsene Personen und drei Kinder 
bis einschl. 14 Jahren gemeinsam fahren

• Monats-ABO Erwachsene,

• Aktiv-ABO,

• Azubi-ABO,

• Schüler-ABO,

• Fun-Ticket ABO

• School&Fun-Ticket,

• Job-Ticket, Firmen-Ticket

TARIFPRODUKTE AVV

Aktionszeitraum
Start: 27.06.2020
Ende: 11.08.2020

Einheitlichkeit 
zum VRS

Tickets im 
Rahmen der 

Tarif-
kooperation 

beide 
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Als Dank für die Treue der Abonnenten während der Corona-Krise

SOMMERFERIENAKTION NRW

ANLASS

• insgesamt dürfen je Ticket maximal zwei erwachsene Personen und 
drei Kinder bis einschl. 14 Jahren gemeinsam fahren

• Aktion gilt nur in NRW und nicht in tariflichen Übergangsbereichen

• Sonstige Zusatznutzen entfallen bei Nutzung außerhalb des originären 
Verbunds (Fahrradmitnahme, 1. Klasse)

NRW-WEITE GÜLTIGKEIT UND EINHEITLICHE, GANZTÄGIGE 
MITNAHME FÜR ABONNENTEN (AVV, VRR, VRS, WT, NRW) AN 
WOCHENENDEN IN DEN SOMMERFERIEN

• Monats-ABO Erwachsene,

• Aktiv-ABO,

• Azubi-ABO,

• Schüler-ABO,

• Fun-Ticket ABO

• School&Fun-Ticket,

• Job-Ticket, Firmen-Ticket

TARIFPRODUKTE AVV

Aktionswochenenden
Start: 27./28.06.2020
Ende: 08./09.08.2020
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Der Koalitionsausschuss der Bundesregierung hat beschlossen, dass zur 
Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland der Mehrwertsteuersatz vom 
1.7.2020 bis zum 31.12.2020 von 19% auf 16% und von 7% auf 5% befristet 
gesenkt wird.

TEMPORÄRE MEHRWERTSTEUERABSENKUNG

ANLASS

• Aufgrund des kurzfristigen Umsetzungszeitpunkts und Befristung erheblicher 
operativer, technischer, genehmigungsrechtlicher und kommunikativer 
Aufwand.

• Direkte Weitergabe der Steuerabsenkung von 2 % (entspricht 1,87 %) auf alle 
Tarifprodukte nicht verhältnismäßig und in der Kürze der Zeit nicht zum 
01.07.2020 umsetzbar.

ZIEL

• Absenkung der Mehrwertsteuer in praktikabler und geeigneter Form zum 
Nutzen der Kunden weitergeben.

• Vertrieblichen Aufwand der Verkehrsunternehmen minimal halten.

• Möglichst einheitliches Vorgehen im Rheinland.

HINTERGRÜNDE
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TEMPORÄRE MEHRWERTSTEUERABSENKUNG

PRÄFERIERTER ANSATZ IM AVV

DIE BEREITS GENEHMIGTE UND FÜR DEN 01.01.2021 GEPLANTE 
TARIFANPASSUNG WIRD UM VORAUSSICHTLICH 6 MONATE VERSCHOBEN

• Durch die Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen steigt die 
Nutzungsintensität und –häufigkeit perspektivisch wieder an, so dass der 
Nutzen aus Fahrgastsicht insgesamt größer ist

• Bei unmittelbarer Weitergabe der Absenkung würde die bereits genehmigte 
Preismaßnahme zum 01.01.2021 für den Fahrgast gefühlt 
überdurchschnittlich hoch ausfallen, was wiederum zu einer Abkehr vom 
ÖPNV führen kann

• Beschlussfassung und anschließende Genehmigung durch Bezirksregierung 
Köln könnte im Herbst erfolgen

Tariferhöhung
zum 01.01.2021

1,95 %
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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